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Kammerumlagen nun endgültig bestätigt
Schon seit geraumer Zeit gibt es Bestrebungen, die Kammerum-
lagen als unionsrechtswidrig bzw. als verfassungswidrig ab-
stempeln zu lassen und somit einen für manche Unternehmen 
nicht unbedeutenden Kostenfaktor zu beseitigen. Durch Grund-
umlage, Kammerumlage 1 (KU 1) und Kammerumlage 2 (KU 
2), zu deren Bezahlung grundsätzlich alle Mitglieder der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) verpfl ichtet sind, erfolgt auch 
die Finanzierung diverser Dienstleistungen der WKO. 

Die KU 1 beläuft sich auf 0,3% der Summe aus in Rechnung 
gestellt bekommener Umsatzsteuer, geschuldeter Einfuhr-
umsatzsteuer bzw. Erwerbssteuer sowie im Sinne des Reverse-
Charge-Systems übergegangener Umsatzsteuerschuld. Werden 
Dienstnehmer beschäftigt, so fällt grundsätzlich auch die KU 2 
an, welche sich an den im Kalendermonat ausgezahlten Brutto-
löhnen orientiert. Bemessungsgrundlage ist der Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag. Eine Ausnahme von der Kammerumlage-

A k t u e l l e  N e u i g k e i t e n

pfl icht besteht für jene Mitglieder, deren steuerbare Umsätze die 
Freigrenze von 150.000 Ð im Kalenderjahr nicht übersteigen.

Gegen die KU 1 wurde vorgebracht, dass sie gegen Unionsrecht 
verstoße, da ein Teil der Vorsteuer zum Kostenfaktor wird. Der 
VwGH hat nunmehr weder Unionsrechts- noch Verfassungs-
widrigkeit festgestellt. In einer zweiten Entscheidung zur Kam-
merumlage hat der VwGH zusätzlich keine Bedenken bzgl. der 
KU 2 erkennen können. Die Beschwerde hatte sich neben einem 
Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit auch auf einen Ver-
stoß gegen das Beihilfenverbot gestützt.
Somit ist nach vielen Jahren klar, dass die Einhebung der Kam-
merumlagen ordnungsgemäß ist und weder Verstöße gegen 
Unions- noch Verfassungsrecht vorliegen. Da der Verwaltungsge-
richtshof die Einholung einer (weiteren) Vorabentscheidung durch 
den EuGH abgelehnt hat, sind nun alle Instanzenzüge ausge-
schöpft – die Kammerumlagenpfl icht bleibt bestehen. 
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w w w. a s t o r i a . a t



Liebhaberei: Ansatz fi ktiver Marktmietzinse bei 
Vorliegen gesetzlicher Mietzinsbeschränkungen

Begräbniskosten als außergewöhnliche Belastung

Bekanntermaßen werden Vermietungstätigkeiten nur dann 
steuerlich anerkannt, wenn diese binnen 20 Jahren („kleine 
Vermietung“ bei Vermietung von einzelnen Wohnungen oder 
Eigenheimen) bzw. 25 Jahren („große Vermietung“ bei Ver-
mietung von Objekten mit zumindest drei Wohneinheiten) einen 
Gesamtüberschuss erwarten lassen. Anderenfalls droht die Ein-
stufung als Liebhaberei. Zu diesem Zweck wird vom Finanzamt 
am Beginn der Vermietungstätigkeit oft eine steuerliche Prog-
noserechnung als Nachweis des Vorliegens einer Einkunftsquelle 
gefordert.
Besonderheiten gelten dabei für Objekte, bei denen gesetzliche 
Mietzinsbeschränkungen bestehen und daher die tatsächlichen 
Mieten nicht das marktübliche Niveau erreichen. Wie der Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) in einem jüngst ergangenen Erkenntnis 
festgehalten hat, können in diesem Fall in der Prognoserechnung 
fi ktive Marktmietzinse anstatt der aufgrund der Mietzinsbe-
schränkungen niedrigeren Einnahmen angesetzt werden. Wei-
ters hat der VwGH auch bestätigt, dass die Form der Finanzie-

An das Vorliegen einer außergewöhnlichen Belastung sind die 
Kriterien Außergewöhnlichkeit, Zwangsläufi gkeit und wesentli-
che Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
geknüpft. Begräbniskosten und die Kosten für die Errichtung ei-
nes Grabmals stellen dann außergewöhnliche Belastungen dar, 
sofern kein ausreichender Nachlass zur Deckung der Kosten vor-
handen ist. Die steuerliche Geltendmachung von Aufwendungen 
für Begräbniskosten und Grabmalerrichtung ist jeweils mit 4.000 
Ð begrenzt. Bisher war unklar, ob vom Begriff Begräbniskosten 
auch die Kosten für Totenmahl, Trauer-Blumengestecke und 
Beileidsdanksagungen umfasst sind. Der Unabhängige Finanz-
senat hat bereits im Jahr 2007 entschieden, dass die Kosten für 
einen einfachen „Leichenschmaus“ unter der oben genannten 
Voraussetzung als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sind. 
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rung (insbesondere Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital) dem 
Steuerpfl ichtigen freigestellt ist. Die vom Finanzamt vorgebrach-
te Argumentation, dass durch den hohen Fremdmitteleinsatz in 
Kombination mit den aufgrund der Mietzinsbeschränkung niedri-
gen Einnahmen insgesamt keine auf die Erzielung von Einkünften 
gerichtete Aktivität erkennbar ist, wurde vom VwGH nicht geteilt. 
Die Vermietung muss daher so gestaltet sein, dass bei Ansatz 
fi ktiver marktkonformer Mieten ein Gesamtüberschuss im 
Betrachtungszeitraum von 20 bzw. 25 Jahren möglich wäre. Der 
Vollständigkeit halber ist noch zu ergänzen, dass bei beschleu-
nigten Abschreibungen (begünstigte Verteilung bestimmter 
Herstellungskosten auf 10 bzw. 15 Jahre) für die Beurteilung des 
Vorliegens eines Gesamtüberschusses eine Umrechnung der vor-
gezogenen Abschreibungen auf Normalabschreibungen (1,5% 
pro Jahr) vorgenommen werden darf. Diese Aspekte sollten bei 
der Erstellung einer Prognoserechnung und der Beurteilung, ob 
eine Einkunftsquelle vorliegt sorgsam berücksichtigt werden. 

Der VwGH bestätigte nun diese Rechtsansicht und begründete 
wie folgt: aus dem ABGB ergibt sich eine rechtliche Verpfl ich-
tung zur Tragung der Kosten eines Begräbnisses für nahe An-
gehörige. Eine Zwangsläufi gkeit ergibt sich zudem aus der ge-
setzlichen Haftung, sofern die Kosten durch die Erbschaft nicht 
gedeckt sind. Bei der Defi nition des Begriffes Begräbniskosten 
stützt sich der VwGH auf die Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs, wonach die Kosten des Totenmahls zu den Begräb-
niskosten zählen, sofern sie ortsüblich und angemessen sind. 
Die Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Belastung sind 
demnach auch für das Totenmahl, die Blumengestecke und die 
Beileidsdanksagungen gegeben. 

Familienbeihilfenkürzung nicht verfassungswidrig
Bekanntlich wurde mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 seit 
Beginn des Jahres die Altersobergrenze für die Auszahlung der 
Familienbeihilfe auf 24 Jahre bzw. in Ausnahmefällen auf 25 
Jahre herabgesetzt. Darüber hinaus wurde auch die erst im Jahr 
2008 eingeführte 13. Familienbeihilfe gestrichen und durch ein
„Schulstartgeld“ von 100 Ð im September für Kinder im Alter 
von 6 bis 15 Jahren ersetzt. Die beim VfGH eingebrachten Be-
schwerden wurden nun von diesem behandelt. Der VfGH hat da-
bei zum Ausdruck gebracht, dass er in den Maßnahmen keine 
verfassungswidrige Vorgehensweise sieht und diese im Rah-

men des zulässigen Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers 
liegen. Der Gesetzgeber ist nicht verpfl ichtet, neben der in 12 
Teilbeträgen ausbezahlten Familienbeihilfe Sonderzahlungen 
für bestimmte Monate vorzusehen. Es sei allerdings nicht un-
sachlich, wenn er davon ausgeht, dass in der Altersgruppe der 
Sechs- bis Fünfzehnjährigen (im Wesentlichen also die Gruppe 
der Pfl ichtschüler) bei Schulbeginn typischerweise ein beson-
derer Mehraufwand entsteht, der durch die allgemein alters-
abhängige Staffelung der Familienbeihilfe nicht hinreichend 
berücksichtig wird. 

Anhebung von Stundungs-, Aussetzungs- und 
Anspruchszinsen

Nach mehr als zwei Jahren unveränderter Zinsen hat nun die durch 
die Erhöhung des Basiszinssatzes durch den EZB-Rat ausgelöste 
Anpassungsautomatik dazu geführt, dass auch die Stundungs-, 
Aussetzungs- und Anspruchszinsen entsprechend hinaufgesetzt 
wurden. Seit 13.7.2011 betragen die entsprechenden Jahreszin-

sen daher: 
   ab 13.7.2011 bisher
Stundungszinsen  5,38 %  4,88 %
Aussetzungszinsen  2,88 %  2,38 %
Anspruchszinsen  2,88 %  2,38 %
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Auftraggeberhaftung - Reinigung von Bauwerken

Dienstleistungsscheck nun auch online
Der Dienstleistungsscheck wurde 2006 mit der Intention einge-
führt, eine legale Alternative zur Schwarzarbeit zu bieten und 
auch Sozialversicherungsschutz für die Beschäftigten sicher-
zustellen. Seit 1. Mai 2011 kann die Entlohnung nicht nur wie 
bisher über den Dienstleistungsscheck in Papierform, welcher in 
Postämtern und Trafi ken erhältlich ist, erfolgen, sondern noch 
praktikabler auch übers Internet. Voraussetzung ist eine Regis-
trierung der beteiligten Personen (Dienstleistungserbringer und 
Zahlender) auf www.dienstleistungsscheck-online.at.
Der Dienstleistungsscheck eignet sich für die Bezahlung von ty-
pischen haushaltsnahen Dienstleistungen für Privathaushalte 
wie z.B. Reinigung, Gartenarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten 
oder Kinderbetreuung. Wichtig ist, dass es sich um befristete Ar-
beitsverhältnisse handelt (maximal 1 Monat), die aber wieder-
holt abgeschlossen werden können. Außerdem muss der Dienst-
leistungserbringer in Österreich legal arbeiten dürfen. Für das 
einzelne Dienstverhältnis betrachtet dürfen für das Jahr 2011 
Dienstleistungsschecks in Höhe von maximal 512,36 Ð pro Mo-
nat verwendet werden, damit nicht die monatliche Geringfügig-
keitsgrenze überschritten wird.
Mit dem Dienstleistungsscheck wird nicht nur das vereinbarte 
Entgelt abgegolten, sondern auch der Unfallversicherungsbei-
trag (1,4%) sowie der Verwaltungskostenbeitrag (0,6%) ab-

gedeckt. Dadurch ist beispielsweise die Reinigungskraft während 
ihrer Tätigkeit im Haushalt unfallversichert – hinsichtlich der nicht 
abgeschlossenen Kranken- und Pensionsversicherung kann sie 
sich freiwillig versichern lassen (der Monatsbeitrag beträgt für 
das Jahr 2011 52,78 Ð). In der Praxis wird es vorkommen, dass die 
Reinigungskraft von mehreren Haushalten mit Dienstleistungs-
schecks entlohnt wird. Es ist dann zu beachten, dass Pfl ichtver-
sicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung aufgrund 
mehrfach geringfügiger Beschäftigung eintritt, wenn die in 
einem Monat eingelösten Dienstleistungsschecks den Grenzwert 
von 512,36 Ð überschreiten. Der dann abzuführende Sozialver-
sicherungsbeitrag beläuft sich auf 14,7% und somit z.B. bei ei-
nem 10 Ð Dienstleistungsscheck auf 1,47 Ð.
Die nunmehr mögliche Online-Abwicklung bringt mehrere Vor-
teile mit sich. So ist es z.B. jederzeit möglich Dienstleistungs-
schecks zu erwerben, weiterzugeben und einzulösen. Überdies 
ist es gebührenfreundlicher und es entfällt die Beschränkung 
auf vorgegebene Werte wie z.B. 5 oder 10 Ð. Der Dienstleis-
tungsempfänger legt also den Wert des Onlineschecks fest und 
bezahlt die Summe aus Wert, Unfallversicherungsbeitrag (1,4% 
vom Wert) und Verwaltungskostenbeitrag (0,6% vom Wert). Der 
Dienstleister löst dann den Wert des erhaltenen Online-Dienst-
leistungsschecks ein. 

Ausdehnung der Auftraggeberhaftung 
ab 1. Juli 2011

Wird ab 1. Juli 2011 die Erbringung von Bauleistungen von einem 
Unternehmen an ein anderes Unternehmen weitergegeben, so 
haftet das auftraggebende Unternehmen für die vom Finanz-
amt einzuhebenden lohnabhängigen Abgaben, die das beauf-
tragte Unternehmen abzuführen hat.
Als Höchstausmaß gelten max. fünf Prozent des geleisteten 
Werklohnes.
Inhaltlich knüpft diese Bestimmung an die am 01.09.2009 in 
Kraft getretenen Bestimmungen der sozialversicherungsrechtli-
chen Auftraggeberhaftung an.

Die Haftung tritt mit dem Zeitpunkt der Zahlung des Werkloh-
nes ein und umfasst die vom beauftragten Unternehmen zu ent-
richtenden und vom Finanzamt einzuhebenden lohnabhängigen 

Abgaben. Diese sind bis zum 15. Tag nach Ablauf des Kalen-
dermonates fällig, in dem die Leistung des Werklohnes erfolgt.

Die Haftungsinanspruchnahme setzt voraus, dass gegen das be-
auftragte Unternehmen erfolglos Exekution geführt wurde oder 
ein Insolvenztatbestand vorliegt.

Die Haftung entfällt:
o wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Zahlung 
des Werklohnes in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Un-
ternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird oder
o das auftraggebende Unternehmen einen 5-prozentigen Haf-
tungsbetrag an das Dienstleistungszentrum der Wiener Gebiets-
krankenkasse leistet.

Seit Jahresbeginn gelten die Bestimmungen der Auftraggeberhaf-
tung auch im Rahmen der Weitergabe von Reinigungsleistungen. 
Welche Tätigkeiten fallen aber tatsächlich darunter?
Laut dem Bundesministerium für Finanzen gehört zu den Reini-
gungsleistungen nicht nur die Bauendreinigung, sondern jede 
Säuberung von Räumlichkeiten oder Flächen, die Teile eines Bau-
werkes sind. Umfasst sind somit z. B. die Reinigung von

• Gebäuden, Fassaden und Fenstern,
• Büros (Böden, Möbel, Stiegenhäuser, Gänge, 
 WC-Anlagen etc.),
• Straßen und Parkplätzen (Schneeräumung, 
 Kehrleistungen, Straßenwaschung etc.),

• Kanälen (Behebung von Verstopfungen, 
 Kanalspülung etc.) und Swimmingpools.

In der Regel nicht als Reinigungsleistung zu werten sind 
dagegen:
• das Ausbringen von Streumitteln,
• die Betreuung von Grünfl ächen 
 (Schneiden von Bäumen und Sträuchern, Rasenmähen,  
 Laubentfernung etc.) 
 oder
• die Textilreinigung 
 (Reinigung von Hotelwäsche, Bekleidung, 
 Vorhängen, lose liegenden Teppiche etc.).



Am 1. Juli dieses Jahres feiert das Insolvenzrechtsänderungsge-
setz (IRÄG) seinen ersten Geburtstag. Vom Gesetzgeber geschaf-
fen um Anreize zur frühzeitigeren Einleitung von Sanierungs-
schritten zu bieten bzw. zu ermöglichen, bemerken wir in der 
täglichen Beratungspraxis vor allem eine „stärkere Bestrafung 
bzw. Verfolgung“ jener welche diese nicht rechtzeitig eingeleitet 
haben.

Laut Statistik Creditreform wurden im ersten Quartal 2011 1.692 
Unternehmensinsolvenzen beantragt, wovon allerdings 801 
mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen werden 
mussten. Von den somit 891 eröffneten Verfahren entfi el der 
Großteil auf Konkursverfahren.

Die Gründe für Insolvenzen liegen laut Statistik des KSV vor al-
lem in den Bereichen persönliches Verschulden, Fahrlässigkeit, 
interne Ursachen und Kapitalmangel also innerbetrieblicher Na-
tur. Nur zu 20% liegt der Anlassfall extern, d.h. durch geänderte 
Markt- oder Finanzierungsbedingungen bzw. Folgeinsolvenzen. 
Unter Beachtung einer der wesentlichen Bestimmungen der In-
solvenzordnung ist ein Insolvenzantrag spätestens 60 Tage nach 
dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zu stellen, sofern in diesem 
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Zeitraum erfolgversprechende Sanierungsmaßnahmen vorberei-
tet werden. Der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit wird unter-
stellt, wenn fällige Verbindlichkeiten nicht in angemessener Frist 
befriedigt werden können. Bei Kapitalgesellschaften ist auch der 
Tatbestand der Überschuldung Insolvenzkriterium, sofern keine 
positive Fortbestandsprognose erstellt werden kann.
Die Folgen der Nichtbeachtung dieser Antragspfl icht reichen von 

Sanierungen - eine kurze Bilanz

Energieabgabenvergütung ab 2011 
nur mehr für Produktionsbetriebe

Mit der Vergütung von Energieabgaben sollen energieintensi-
ve Betriebe entlastet werden, die entsprechende Abgaben auf 
elektrische Energie, Erdgas, Kohle und Mineralöl zu bezahlen ha-
ben. Schon immer von dieser Rückvergütung ausgeschlossen 
waren Lieferanten von Erdgas, elektrischer Energie bzw. Liefe-
ranten von daraus gewonnener Wärme. Ab 2011 erfolgt eine 
Einschränkung des Empfängerkreises, indem die Vergütung 
nunmehr nur noch von Produktionsbetrieben beantragt wer-

den kann. In den Energieabgaben-Richtlinien 2011 werden Pro-
duktionsbetriebe als Betriebe defi niert, deren Schwerpunkt nach-
weislich in der Herstellung körperlicher Wirtschaftsgüter liegt. Da 
energieintensive Produktionsbetriebe gefördert werden sollen, 
ist im Umkehrschluss verständlich, dass Energieabgaben für wei-
tergelieferte Energie nicht vergütungsfähig sind. Ebenso von der 
Vergütung ausgeschlossen sind Abgaben auf Mineralöle, die 
als Treibstoff verwendet werden.

strafrechtlichen Konsequenzen (Geldstrafen bzw. Freiheitsstrafen 
bis zu 10 Jahren) bis zu zivilrechtlichen Folgen (Schadenersatz 
bzw. Verwaltungsstrafen).
Auch seitens der Finanz oder Gebietskrankenkasse kommt es 
immer häufi ger zur Ausstellung von persönlichen Haftungsbe-
scheiden gegen den Geschäftsführer bzw. Unternehmer für die 
Nichtabfuhr von Abgaben.

Unser Tipp: Kontaktieren Sie frühzeitig einen Berater Ihres Ver-
trauens, sollten fi nanzielle Engpässe auftreten, um negative 
Konsequenzen zu vermeiden bzw. bereits frühzeitig etwaige 
Sanierungsschritte einzuleiten. 
Je länger die Krise andauert 
umso geringer wird der 
Handlungs- bzw. Ent-
scheidungsspielraum.


